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C'henu Andrea Grillo) zurück, Cdie VOo  3 In den vier bisher erschienenen Teilbhänden
ihm erarbeiteten Ihesen unterstreichen. 2001), /a 2002), 7U 2005) un: /t 2014) WUTI -

Der Verfasser versteht CS, unterschiedliche den bereits Clie bis z u Jahr 20172 eingetragenen
theologische Ansätze ın pragnanter Kurze VT - Bekenntnisgemeinschaften vorgestellt.
ständlich darzustellen Uun: miteinander VT - Seitdem sSind Marz 20153 Cdie
knüpfen. Dabe!i Welst Immer wieder auf Clie Islamisch-Schiütische Glaubensgemeinschaft IM
tTenzen der diversen Ansätze hın Uun: macht Österreich (Schia) SOWIE miıt atum VO

den Leser Cdie Leser1in auf Cdie VOISCHOMUNMNENE August 20153 Cdie Alt-Alevitische Gilaubens-
Einschränkungen aufmerksam, welche jedoch gemeinschaft IMn Österreich AAGOÖ als weltere
notwendig sind, damit 1n€e systematische Ab- religiöse Bekenntnisgemeinschaften staatlich
handlung erfolgen kann DIie oröfßte eistung eingetragen worden. IDE1 beide Bekenntnis-
Cdieser Arbeit liegt darin, dass Cdie — gemeinschaften bereit JI1, „die Verfassung
mengeführten eıtrage harmonisch mıteinan- bzw. Cdie atuten mıt den Darstellungen der
der eın gelungenes Gesamtbild ergeben un: auf Glaubenslehre für Cdie Veröffentlichung ZuUuU!T

diese Welse Cdie Begiınn der Arbeit gestellten Verfügung cstellen (8) WT Cdie Herausgabe
Forschungsfragen einer Beantwortung kom- dieses Teilbandes, welchen Cdie Herausgeber
ILNCIL, Immer ber miıt dem 1NweIls des Autors, als „eIn Forum der Begegnung Uun: des AÄus-
dass ‚.ben 1mmM Vorfeld (begründete) Voraus- tausches zwischen den Konfessionen Uun: Ke-
wahlen treffen hatte Manche Redundanz, ligionen‘ (8) verstehen, ermöglicht.

welche der Utlor weils un: Cdie uch Hen Inhaltlich 1st der Sammelband ın drei
benennt (47) hätte jedoch gewIissen tellen Hauptteile gegliedert: Hauptteil widmet sich
vermieden werden können, WAS ber der Quali- der Darstellung der AGÖO, Cdie Schla wird ın
tat der Arbeit keinen Abbruch LuLr, sondern m 1t- Hauptteil 1{ ın den BlickJLL Uun: 1mmM ab-

schließenden eil 111 wurden VO  3 den Heraus-unfer lediglich den Lesefluss Irrtiert.
LiINZ FIlorian Wegscheider gebern eitrage AUS anderen Religionsgemein-

schaften AUS der Feder VO  3 Wwe1 Autorinnen Uun:
drei Autoren zusammengestellt. Abgerundet
wird der Sammelband durch eın knappes VOTr-OÖOKUMENE WOFT der Herausgeber (7-9) eın Abkürzungs-
verzeichnis (2 _V} 8) SOWIE eın Verzeichnis

©  e Hırnsperger, Johann / Wessely, Chriıistian
Hg.) VWege zu Haıl? Religiöse RBekennt- der religiösen Bekenntnisgemeinschaften und der

Autorinnen und Autoren (219)nisgemeinschaften n Österreich: Alt-Alevı- Hauptteil besteht AUS einem unkom-tische Glaubensgemeinschaftt n Österreich mentlerten Abdruck der atulen der AGO(AAGO) un Islamısche-Schiutische Glau- 13-25) ın der Fassung VO Septemberbensgemeilnschaft n Österreich Schla) Mlıt
Beıträgen A uUuS anderen Rellgionsgemein- (Inkrafttreten: August 3) TIrotzdem

Clie Verfassung der AGO bereits publiziert WTschatten (Theologıie im Kkulturellen Dialog (vgl. OARR 92 f£.), 1st als grofße7d) Tyrolia Verlag, Innsbruck-Wıen 2018
Klappbrosch. Uuro 23,00 ISBEN Erleichterung für Cdie religionsrechtliche Ke-

schäftigung mıt den BekenntnisgemeinschaftenY /8-3-7022-3655-/ ın ÖOsterreich bezeichnen, Cdie rechtlichen
Durch den 1mmM Tyrolia-Verlag erschienenen, VOo  3 Grundlagendokumente ın den Teilbänden der
den Kkatholischen Theologen Johann Hirnsperger Reihe Wege ZU) Heil? einem gemeinsamen
Uun: Christian Wessely herausgegebenen Sam- Fundort versammelt inden Erganzt werden
melband findet Cdie Publikationsreihe Theologie Clie atuten durch den Abdruck des lextes einer

Broschüre AUS dem November des Jahres 2014,11M Karlturellen Dialog der Katholisch- Iheologi-
schen Fakultät der Karl-Franzens-Universität ın welcher die AGO der (wissenschaftlichen)
(iraz als Ergänzungsband ihre Fortsetzung. Offentlichkeit ın rm einer „‚authentischen
1el des Bandes 1st 1n€e Weiterführung der VOT- Selbstdarstellung” (29) ihre Glaubenslehre AUS-

stellung derjenigen Bekenntnisgemeinschaften, führlich darlegt (27— 66)
welche nach dem Österreichischen Bundes- Der Zwete eil des Sammelbandes wird
DESELZ über Cdie Rechtspersönlichkeit VOo  3 VO  3 Salem Hassan, dem Präsidenten der Schia,
ligiösen Bekenntnisgemeinschaften VO miıt einem knappen Beıltrag 69-73 eröfinet,
Januar 1998 staatlich eingetragen worden sind ın welchem ein1ge grundlegende Gedanken
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Chenu & Andrea Grillo) zurück, um die von 
ihm erarbeiteten Thesen zu unterstreichen.

Der Verfasser versteht es, unterschiedliche 
theologische Ansätze in prägnanter Kürze ver-
ständlich darzustellen und miteinander zu ver-
knüpfen. Dabei weist er immer wieder auf die 
Grenzen der diversen Ansätze hin und macht 
den Leser / die Leserin auf die vorgenommenen 
Einschränkungen aufmerksam, welche jedoch 
notwendig sind, damit eine systematische Ab-
handlung erfolgen kann. Die größte Leistung 
dieser Arbeit liegt m. E. darin, dass die zusam-
mengeführten Beiträge harmonisch miteinan-
der ein gelungenes Gesamtbild ergeben und auf 
diese Weise die am Beginn der Arbeit gestellten 
Forschungsfragen zu einer Beantwortung kom-
men, immer aber mit dem Hinweis des Autors, 
dass er eben im Vorfeld (begründete) Voraus-
wahlen zu treffen hatte. Manche Redundanz, 
um welche der Autor weiß und die er auch offen 
benennt (47), hätte jedoch an gewissen Stellen 
vermieden werden können, was aber der Quali-
tät der Arbeit keinen Abbruch tut, sondern mit-
unter lediglich den Lesefluss irritiert.
Linz	 Florian Wegscheider

ÖKUMENE

◆ Hirnsperger, Johann / Wessely, Christian 
(Hg.): Wege zum Heil? Religiöse Bekennt-
nisgemeinschaften in Österreich: Alt-Alevi-
tische Glaubensgemeinschaft in Österreich 
(AAGÖ) und Islamische-Schiitische Glau-
bensgemeinschaft in Österreich (Schia). Mit 
Beiträgen aus anderen Religionsgemein-
schaften (Theologie im kulturellen Dialog 
7d). Tyrolia Verlag, Innsbruck–Wien 2018. 
(224) Klappbrosch. Euro 23,00 (D, A). ISBN 
978-3-7022-3655-7.

Durch den im Tyrolia-Verlag erschienenen, von 
den katholischen Theologen Johann Hirnsperger 
und Christian Wessely herausgegebenen Sam-
melband findet die Publikationsreihe Theologie 
im kulturellen Dialog der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Karl-Franzens-Universität 
Graz als Ergänzungsband 7d ihre Fortsetzung. 
Ziel des Bandes ist eine Weiterführung der Vor-
stellung derjenigen Bekenntnisgemeinschaften, 
welche nach dem österreichischen Bundes-
gesetz über die Rechtspersönlichkeit von re-
ligiösen Bekenntnisgemeinschaften vom 9. 
Januar 1998 staatlich eingetragen worden sind. 

In den vier bisher erschienenen Teilbänden 7 
(2001), 7a (2002), 7b (2005) und 7c (2014) wur-
den bereits die bis zum Jahr 2012 eingetragenen 
Bekenntnisgemeinschaften vorgestellt.

Seitdem sind u. a. am 1. März 2013 die 
Islamisch-Schiitische Glaubensgemeinschaft in  
Österreich (Schia) sowie mit Datum vom 23. 
August 2013 die Alt-Alevitische Glaubens-
gemeinschaft in Österreich (AAGÖ) als weitere 
religiöse Bekenntnisgemeinschaften staatlich 
eingetragen worden. Da beide Bekenntnis-
gemeinschaften bereit waren, „die Verfassung 
bzw. die Statuten mit den Darstellungen der 
Glaubenslehre für die Veröffentlichung zur 
Verfügung zu stellen“ (8), war die Herausgabe 
dieses Teilbandes, welchen die Herausgeber 
als „ein Forum der Begegnung und des Aus-
tausches zwischen den Konfessionen und Re-
ligionen“ (8) verstehen, ermöglicht.

Inhaltlich ist der Sammelband in drei 
Hauptteile gegliedert: Hauptteil I widmet sich 
der Darstellung der AAGÖ, die Schia wird in 
Hauptteil II in den Blick genommen und im ab-
schließenden Teil III wurden von den Heraus-
gebern Beiträge aus anderen Religionsgemein-
schaften aus der Feder von zwei Autorinnen und 
drei Autoren zusammengestellt. Abgerundet 
wird der Sammelband durch ein knappes Vor-
wort der Herausgeber (7–  9), ein Abkürzungs-
verzeichnis (215  –v218) sowie ein Verzeichnis 
der religiösen Bekenntnisgemeinschaften und der 
Autorinnen und Autoren (219).

Hauptteil I besteht aus einem unkom-
mentierten Abdruck der Statuten der AAGÖ 
(13  – 25) in der Fassung vom 10. September 
2012 (Inkrafttreten: 23. August 2013). Trotzdem 
die Verfassung der AAGÖ bereits publiziert war 
(vgl. ÖARR 60 [2013], 92 ff.), ist es als große 
Erleichterung für die religionsrechtliche Be-
schäftigung mit den Bekenntnisgemeinschaften 
in Österreich zu bezeichnen, die rechtlichen 
Grundlagendokumente in den Teilbänden der 
Reihe Wege zum Heil? an einem gemeinsamen 
Fundort versammelt zu finden. Ergänzt werden 
die Statuten durch den Abdruck des Textes einer 
Broschüre aus dem November des Jahres 2014, 
in welcher die AAGÖ der (wissenschaftlichen) 
Öffentlichkeit in Form einer „authentischen 
Selbstdarstellung“ (29) ihre Glaubenslehre aus-
führlich darlegt (27–  66).

Der zweite Teil des Sammelbandes wird 
von Salem Hassan, dem Präsidenten der Schia, 
mit einem knappen Beitrag (69  –73) eröffnet, 
in welchem er einige grundlegende Gedanken 
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zu Islam ın ÖOsterreich Uun: den anderen Uu1O- Fundament der Bibel als Grundlage 154 —155)
päischen Ländern ckizziert Uun: darlegt, WA1S SOWIE cdas Erfordernis gediegener theologischer
nach selinem Dafürhalten einer friedlichen Ausbildung 156 f.) dar Des Weilnteren wird der
KOexIStenz der Religionen zuträglich wWwAare. freikirchliche Kongregationalismus, 15 Autono-
[Daran schliefst sich hne Kommentlerung M1€ der einzelnen Ortsgemeinden 1mmM Rahmen
eın Ahdruck der Verfassung_ Uun: der des jeweiligen Bundes 157{.), cdas Bekenntnis
Glaubensgrundlagen der Schia 105-133) zu Okumenismus Uun: zu missionarischen
Publiziert 1st Clie Fassung VOo Juli 20172 Auftrag des C'hristentums 158 60) SOWIE zu

(Inkrafttreten: Janner 2013 uch Cdie Ver- 5System der kooperierenden Irennung VOo  3 KI1Ir-
fassung un: Cdie Glaubensgrundlagen der Schia che Uun: aal 160-162) ın den Blick I1L0  -

bereits der Fachöffentlichkeit zugänglich 111  S In einem knappen esumee (162) werden
gemacht worden (vgl. OARR 55 145 ff.) ein1ge Vergleiche miıt den 505 Volkskirchen

Der dritte Hauptteil des Sammelbandes angestellt, wobel festgestellt wird, dass bei aller
vereint eıtrage AUS dem Bereich Zweler VT - Übereinstimmung ın Bereichen der Lehre eın
cschiedener religiöser Gemeinschaften, der fundamentaler Unterschied 1mmM Taufverständnis
Freikirchen IMn Österreich Uun: der Katholischen liegt. e Freikirchen „lehnen Cdie Säuglingstau-
Kirche, SOWIE zu allgemeinen konfessionellen fe ab un: wollen 11UT bereits ESUS glaubende
Religionsunterricht aller anerkannten Kirchen Menschen taufen. DIie Freikirchen schlie-

Ben eın besonderes Wirken (,ottes währendUun: Religionsgesellschaften 1mmM Öffentlichen OS-
terreichischen Schulwesen. der Wassertaufe nicht AaUS, ber 61€ verknüpfen

Claudia Böckle illustriert ın ihrem Beltrag kein bestimmtes, quası Ssakramentales Wirken
137-149) unfer der Überschrift fIer Ienst der (Jottes mıt dem Taufvorgang.” (162) In der
FPYau Cdie Ergebnisse einer VOo  3 ihr durchgeführ- Überzeugung der Freikirchen 1st weniger Cdie
ten empirischen Untersuchung Lehr- Uun: Zugehörigkeit ZuUu!r Glaubensgemeinschaft heils-
Leitungsaufgaben VOo  3 Frauen ın den staatlich notwendig, vielmehr stellt Cdie Jesusbeziehung
anerkannten Freikirchen IM Österreich. Gefragt jedes einzelnen Menschen cdas entscheidende
wurde hierbei nach der „Selbstwahrnehmung Momentum der Heilsvermittlung dar.
VO  3 Frauen 1ın Verantwortung bezüglich des Dem konfessionellen Religionsunterricht
] Menstes der TYau ın der Gemeinde“ (137) 1mmM Österreichischen Schulwesen, einem Ihema
Im Ergebnis haben Frauen 1mmM freikirchlichen welches alle anerkannten Kirchen Uun: Religi-
Bereich größere Spielräume ın kirchlichen onsgesellschaften ın ihrem religionsrechtlichen
Leitungsamtern als ın der katholischen Kirche, Verhältnis ZuUu!r Republik ÖOsterreich verbindet,
traditionelle Rollenbilder scheinen sich Böck- widmet sich Franz Hasenhütl ın selinem Beıltrag
le zufolge VOo  3 der Kasıs der Gemeindeglieder miıt dem Titel ÄIer konfessionelle Religionsunter-
her 1mmM freikirchlichen Bereich Ockern (147) richt IMn der Öösterreichischen Schule. Fn kurzer
[ese Prozesse, stellt Böckle fest, geschehen Überblick her wichtige Regelungen und O7ga-
jedoch nicht plötzlich, sondern sind über Jahre hen für die Praxıs 163-180) Hasenhütl bietet
hinweg ablaufende Entwicklungen (147) ın selinem Aufsatz keine Diskussion der ÄTrgu-

MmMentTte für Uun: wider den konfessionellen Ke-In einem zweıten Beıltrag AUS dem Bereich
der Freikirchen IM Österreich seizen sich Anna ligionsunterricht, sondern 11 vielmehr „eInNe
Bösch Uun: Franz Graf-Stuhlhofer mıt dem theo- ersie Orientierungshilfe für Religionslehrer der
logischen Profil dieser, August 20153 verschiedenen Religionsbekenntnisse un: uch
anerkannten Kirche 155e 7Zusammenschlusses für ın der Schulleitung Uun: Schulverwaltung
VO  3 fünf Bünden, welche bis dato als Bekennt- tatıge Personen bieten 163 f.) Im ersien eil
nisgemeinschaften eingetragen J1, AUS- Se1INES Aufsatzes geht Hasenhütl knapp auf Cdie
einander (15 62) ach einer Übersicht über rechtliche Legitimlerung des Religionsunter-
Clie Quellen der Glaubensgrundlagen der e1IN- richts ın ÖOsterreich 1Nn, indem auf Cdie
zelinen Bünde 151 f.) werden zentrale theologi- verfassungsrechtliche Grundlage der BUurOo-
csche Grunddaten ın einer vergleichenden fu- päischen Menschenrechtskonvention SOWIE den
sammMeEeNsSchauUu geboten. Hierbei cstellen Bösch vielbemühten ‚Zielparagraphen den des
Uun: Graf-Stuhlhofer Clie Bedeutung Jesu C'hristi Schulorganisationsgesetzes AUS dem Jahr 1962

hinweist. 164-166) Eın kurzer Zzweiıter Ab-als reh- Uun: Angelpunkt der freikirchlichen
Theologie 152 f.) den Stellenwert der persön- schnitt beschäftigt sich mıt der konfessionellen
lichen Glaubenserfahrung 153 f.) cdas zentrale Ausrichtung des Religionsunterrichtssystems
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zum Islam in Österreich und den anderen euro-
päischen Ländern skizziert und darlegt, was 
nach seinem Dafürhalten einer friedlichen 
Koexistenz der Religionen zuträglich wäre. 
Daran schließt sich – ohne Kommentierung – 
ein Abdruck der Verfassung (75  –104) und der 
Glaubensgrundlagen der Schia (105  –133) an. 
Publiziert ist die Fassung vom 15. Juli 2012 
(Inkrafttreten: 15. Jänner 2013). Auch die Ver-
fassung und die Glaubensgrundlagen der Schia 
waren bereits der Fachöffentlichkeit zugänglich 
gemacht worden (vgl. ÖARR 53 [2006], 148 ff.)

Der dritte Hauptteil des Sammelbandes 
vereint Beiträge aus dem Bereich zweier ver-
schiedener religiöser Gemeinschaften, der 
Freikirchen in Österreich und der Katholischen 
Kirche, sowie zum allgemeinen konfessionellen 
Religionsunterricht aller anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften im öffentlichen ös-
terreichischen Schulwesen.

Claudia Böckle illustriert in ihrem Beitrag 
(137–149) unter der Überschrift Der Dienst der 
Frau die Ergebnisse einer von ihr durchgeführ-
ten empirischen Untersuchung zu Lehr- und 
Leitungsaufgaben von Frauen in den staatlich 
anerkannten Freikirchen in Österreich. Gefragt 
wurde hierbei nach der „Selbstwahrnehmung 
von Frauen in Verantwortung bezüglich des 
Dienstes der Frau in der Gemeinde“ (137). 
Im Ergebnis haben Frauen im freikirchlichen 
Bereich größere Spielräume in kirchlichen 
Leitungsämtern als in der katholischen Kirche, 
traditionelle Rollenbilder scheinen sich – Böck-
le zufolge – von der Basis der Gemeindeglieder 
her im freikirchlichen Bereich zu lockern (147). 
Diese Prozesse, so stellt Böckle fest, geschehen 
jedoch nicht plötzlich, sondern sind über Jahre 
hinweg ablaufende Entwicklungen (147).

In einem zweiten Beitrag aus dem Bereich 
der Freikirchen in Österreich setzen sich Anna 
Bösch und Franz Graf-Stuhlhofer mit dem theo-
logischen Profil dieser, am 26. August 2013 
anerkannten Kirche iSe Zusammenschlusses 
von fünf Bünden, welche bis dato als Bekennt-
nisgemeinschaften eingetragen waren, aus-
einander (151–162). Nach einer Übersicht über 
die Quellen der Glaubensgrundlagen der ein-
zelnen Bünde (151 f.) werden zentrale theologi-
sche Grunddaten in einer vergleichenden Zu-
sammenschau geboten. Hierbei stellen Bösch 
und Graf-Stuhlhofer die Bedeutung Jesu Christi 
als Dreh- und Angelpunkt der freikirchlichen 
Theologie (152 f.), den Stellenwert der persön-
lichen Glaubenserfahrung (153 f.), das zentrale 

Fundament der Bibel als Grundlage (154  –155) 
sowie das Erfordernis gediegener theologischer 
Ausbildung (156 f.) dar. Des Weiteren wird der 
freikirchliche Kongregationalismus, iSd Autono-
mie der einzelnen Ortsgemeinden im Rahmen 
des jeweiligen Bundes (157 f.), das Bekenntnis 
zum Ökumenismus und zum missionarischen 
Auftrag des Christentums (158  –160) sowie zum 
System der kooperierenden Trennung von Kir-
che und Staat (160  –162) in den Blick genom-
men. In einem knappen Resümee (162) werden 
einige Vergleiche mit den sog. Volkskirchen 
angestellt, wobei festgestellt wird, dass bei aller 
Übereinstimmung in Bereichen der Lehre ein 
fundamentaler Unterschied im Taufverständnis 
liegt. Die Freikirchen „lehnen die Säuglingstau-
fe ab und wollen nur bereits an Jesus glaubende 
Menschen taufen. […] Die Freikirchen schlie-
ßen ein besonderes Wirken Gottes während 
der Wassertaufe nicht aus, aber sie verknüpfen 
kein bestimmtes, quasi sakramentales Wirken 
Gottes mit dem Taufvorgang.“ (162) In der 
Überzeugung der Freikirchen ist weniger die 
Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft heils-
notwendig, vielmehr stellt die Jesusbeziehung 
jedes einzelnen Menschen das entscheidende 
Momentum der Heilsvermittlung dar.

Dem konfessionellen Religionsunterricht 
im österreichischen Schulwesen, einem Thema 
welches alle anerkannten Kirchen und Religi-
onsgesellschaften in ihrem religionsrechtlichen 
Verhältnis zur Republik Österreich verbindet, 
widmet sich Franz Hasenhütl in seinem Beitrag 
mit dem Titel Der konfessionelle Religionsunter-
richt in der österreichischen Schule. Ein kurzer 
Überblick über wichtige Regelungen und Vorga-
ben für die Praxis (163  –180). Hasenhütl bietet 
in seinem Aufsatz keine Diskussion der Argu-
mente für und wider den konfessionellen Re-
ligionsunterricht, sondern will vielmehr „eine 
erste Orientierungshilfe für Religionslehrer der 
verschiedenen Religionsbekenntnisse und auch 
für in der Schulleitung und Schulverwaltung 
tätige Personen bieten“ (163 f.). Im ersten Teil 
seines Aufsatzes geht Hasenhütl knapp auf die 
rechtliche Legitimierung des Religionsunter-
richts in Österreich ein, indem er v. a. auf die 
verfassungsrechtliche Grundlage der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention sowie den 
vielbemühten ‚Zielparagraphen‘ – den § 2 des 
Schulorganisationsgesetzes aus dem Jahr 1962 –  
hinweist. (164  –166) Ein kurzer zweiter Ab-
schnitt beschäftigt sich mit der konfessionellen 
Ausrichtung des Religionsunterrichtssystems 

Ökumene



0S Okumene Religionsdialog

über Cdie Grundlinien des Taufrechts der katho-167£. un: 1mmM ebenso knappen dritten eil
wird auf Cdie JIräger des Religionsunterrichts ischen Kirche des lateinischen KItus, welches
1mmM Österreichischen Schulwesen Cdie derzeit sich mafßgeblich ın den 49878 des Codex

anerkannten Kirchen Uun: Religionsgesell- lur1s C anonicı VOo  3 1983 findet 181-213) An
cschaften hingewiesen. 168 f.) Herzstück des ausgewählten tellen We1st Hırnsperger auf
elıtrags 1st das vierte Teilkapitel, ın dessen Clie Parallelregelungen des katholischen ()st-
Rahmen Hasenhüt/l pragnant, jedoch ın allen kirchenrechts hin Der Beıltrag gliedert sich ın
Punkten anschaulich Uun: ausreichend detail- theologische Bemerkungen ZU) Taufsakrament
liert Cdie geltende rechtliche Umsetzung des 1821.), 1n€e Darstellung der Normlerungen
konfessionellen Religionsunterrichts 1mmM Öffent- ZuUuU!T Feier der Taufe 184-191), zu Spender
lichen Österreichischen Schulwesen ckiz7ziert. der Taufe 191-194), zu Empfänger des Tauf-
169 -179) In selnen zusammenfassenden sakraments 194 -205) SOWIE den Taufpaten
Schlussbemerkungen 179{f. formuliert Ha- 205 -208) un: der Dokumentation der voll-
senhütl, dass der Religionsunterricht der 111 - ZUSETIETE Taufe 209 —-211) 7usammenfassende
kannten Kirchen Uun: Religionsgemeinschaften Schlussworte runden den Beıltrag ab, der ın SE1-
ın Zukunft hinsichtlich eiInNnes bewussteren un: 1IiecT inhaltlichen Vollständigkeit Uun: Pragnanz
positiveren eltrags den Bildungs- un: als gelungener Überblick über das kanonische
Erziehungszielen des Österreichischen Schul- Taufrecht bezeichnen 1St.
WESCI15 weiterzuentwickeln 1St. Hierzu führt 7Zusammenfassend 1st der VOo  3 Wessely
Cdie Notwendigkeit der Auseinandersetzung mıt Uun: Hırnsperger herausgegebene Band als
religiös-weltanschaulichen Fragestellungen ın wertvolle kErganzung der ın den ersien vIier
der demokratischen wertepluralistischen (1E- Teilbänden begonnenen Vorstellung derjeni-
cellschaft Dieser Forderung Hasenhütls 1st CI Bekenntnisgemeinschaften, welche nach
zuzustimmen. Dem (religions-)soziologischen dem Österreichischen Bundesgesetz über Cdie
Befund Rechnung tragend, bemühen sich Ke- Rechtspersönlichkeit VOo  3 religiösen Bekennt-
ligionspädagoginnen un: -pädagogen VOorT dem nisgemeinschaften VOo Januar 1998 staatlich
Hintergrund steigender Abmeldezahlen VOo eingetragen worden sind, bezeichnen. Der
konfessionellen Religionsunterricht SOWIE all- Band macht Dspw. Cdie Verfassungen der AGO
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(167 f.) und im ebenso knappen dritten Teil 
wird auf die Träger des Religionsunterrichts 
im österreichischen Schulwesen – die derzeit 
16 anerkannten Kirchen und Religionsgesell-
schaften – hingewiesen. (168 f.) Herzstück des 
Beitrags ist das vierte Teilkapitel, in dessen 
Rahmen Hasenhütl prägnant, jedoch in allen 
Punkten anschaulich und ausreichend detail-
liert – die geltende rechtliche Umsetzung des 
konfessionellen Religionsunterrichts im öffent-
lichen österreichischen Schulwesen skizziert. 
(169   –179) In seinen zusammenfassenden 
Schlussbemerkungen (179 f.) formuliert Ha-
senhütl, dass der Religionsunterricht der aner-
kannten Kirchen und Religionsgemeinschaften 
in Zukunft hinsichtlich eines bewussteren und 
positiveren Beitrags zu den Bildungs- und 
Erziehungszielen des österreichischen Schul-
wesens weiterzuentwickeln ist. Hierzu führt er 
die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit 
religiös-weltanschaulichen Fragestellungen in 
der demokratischen wertepluralistischen Ge-
sellschaft an. Dieser Forderung Hasenhütls ist 
zuzustimmen. Dem (religions-)soziologischen 
Befund Rechnung tragend, bemühen sich Re-
ligionspädagoginnen und -pädagogen vor dem 
Hintergrund steigender Abmeldezahlen vom 
konfessionellen Religionsunterricht sowie all-
gemein rückläufigen Kirchenmitgliederzahlen 
bereits seit Mitte der 1960er-Jahre bis in die 
jüngste Zeit um eine Neuausrichtung des Un-
terrichtsgegenstands, vielfach in Richtung eines 
dialogorientierten multikulturellen Lernens. In 
der österreichischen Rechtsordnung sind inter-
religiöse Kooperationen im Bereich des Re-
ligionsunterrichts im öffentlichen Schulwesen 
derzeit nicht vorgesehen. Verfassung und Ein-
fachgesetzgebung in Österreich gehen von kon-
fessionsgebundenem Religionsunterricht aus, 
wobei andere Formen einerseits nicht genannt, 
andererseits aber auch nicht ausgeschlossen 
werden. In Weiterentwicklung der bestehen-
den multikonfessionellen Konzepte wären in 
Österreich Projekte zu entwickeln, in welchen 
interreligiöse Formen von Religionsunterricht 
von den Kirchen und Religionsgemeinschaften 
gemeinsam verantwortet werden. In diese Rich-
tung ist wohl auch Hasenhütls Verweis auf die 
Stärken des Religionsunterrichts zu interpretie-
ren, wenn er auf die demokratiestabilisierende 
Funktion von Religionsunterricht im Sinne des 
sog. Böckenförde-Theorems rekurriert. (180)

Im letzten Beitrag des Sammelbandes 
bietet Johann Hirnsperger einen Überblick 

über die Grundlinien des Taufrechts der katho-
lischen Kirche des lateinischen Ritus, welches 
sich maßgeblich in den cc. 849 – 878 des Codex 
Iuris Canonici von 1983 findet. (181– 213) An 
ausgewählten Stellen weist Hirnsperger auf 
die Parallelregelungen des katholischen Ost-
kirchenrechts hin. Der Beitrag gliedert sich in 
theologische Bemerkungen zum Taufsakrament 
(182 f.), eine Darstellung der Normierungen 
zur Feier der Taufe (184  –191), zum Spender 
der Taufe (191–194), zum Empfänger des Tauf-
sakraments (194  –205) sowie zu den Taufpaten 
(205   – 208) und der Dokumentation der voll-
zogenen Taufe (209   – 211). Zusammenfassende 
Schlussworte runden den Beitrag ab, der in sei-
ner inhaltlichen Vollständigkeit und Prägnanz 
als gelungener Überblick über das kanonische 
Taufrecht zu bezeichnen ist.

Zusammenfassend ist der von Wessely 
und Hirnsperger herausgegebene Band als 
wertvolle Ergänzung der in den ersten vier 
Teilbänden begonnenen Vorstellung derjeni-
gen Bekenntnisgemeinschaften, welche nach 
dem österreichischen Bundesgesetz über die 
Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekennt-
nisgemeinschaften vom 9. Januar 1998 staatlich 
eingetragen worden sind, zu bezeichnen. Der 
Band macht bspw. die Verfassungen der AAGÖ 
und der Schia mit den rechtlichen Grundlagen-
dokumenten der anderen in Österreich regis-
trierten Bekenntnisgemeinschaften der breiten 
Öffentlichkeit im Rahmen einer fachwissen-
schaftlichen Buchreihe zugänglich und vereint 
in seinen Beiträgen des dritten Hauptteils einige 
interessante Einblicke in aktuelle Herausforde-
rungen, denen sich Religionsgemeinschaften in 
der religiös und weltanschaulich pluralen Ge-
sellschaft Österreichs gegenübergestellt sehen. 
Dem Band ist eine geneigte LeserInnenschaft 
zu wünschen!
Salzburg	 Andreas E. Graßmann
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